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nössischer Kommissär nach Genf abgeordnet. Seine

Vermittlung entwaffnete die streitenden Parteien, und sein

Gerechtigkeitssinn wurde damit anerkannt, dass ihn die

Stadt Genf mit ihrem Bürgerrecht beschenkte.

V. Die Abschiedsfeier,
von der Stadt Aarau veranstaltet, die ihm bei diesem
Anlass das Ehrenbürgerrecht verlieh, fand statt am Sylvesterabend

1866 im dortigen Casino. Zahlreich waren sie

zusammengekommen, die Wägsten und Besten aus allen Teilen
des Aargau, um dem neugewählten Bundesrat zum Scheide-

gruss nochmal die Hand zu drücken. Manch treffliche
Rede wurde gehalten, manch gutes Wort war gefallen, an
das wir uns heute kaum mehr erinnern, aber unvergesslich
durch alle erklang der Grundton : heute übergeben wir dem
weiteren Vaterlande, der Aargau seinen besten Sohn, die
Freunde ihren treuesten, ihren teuersten Freund Mit dem

Schmerz, ihn zu verlieren, mischte sich das stolze Gefühl,
ihn den unsrigen nennen zu dürfen. Einer der Redner
richtete an den Bundesrat die Frage, was er halte von der
Centralisation und der Kantonalsouveränität. Die Antwort
des Gefeierten lautete :

„Was in den Kantonen lebensfähig ist, wollen wir pietätsvoll
wahren; wo die Kräfte des einzelnen nicht ausreichen, tritt der Bund
in die Lücke."
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